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Telefax Verfassungsdienst

An das

Bundesministerium für Arbeit,

Gesundheit und Soziales

Abteilung VIII/D/13

Stubenring 1

1010 Wien

Dr. Marold Tachezy

Telefon: 0512/508-2210

Telefax: 0512/508-2205

e-mail: verfassungsdienst@tirol.gv.at

DVR 0059463

Entwurf eines Sanitätergesetzes;

Stellungnahme

Geschäftszahl

Innsbruck,

Präs.II-245/403

01.04.1999

Zu GZ 21. 264/6-VIII/D/13/99 vom 4. März 1999

Bei Inkrafttreten eines dem oben angeführten Entwurf entsprechenden Gesetzes sind für das Land Tirol

und für die Tiroler Gemeinden erhebliche Mehrkosten zu erwarten. Es ist daher beabsichtigt, den Konsulta-

tionsmechanismus in Gang zu setzen.

Im übrigen wird auf die Stellungnahme vom 22. Oktober 1998 (Zl. Präs. II/EU-Recht-245/389) verwiesen.

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der Parlamentsdirektion zugeleitet.

Für die Landesregierung:

Dr. Arnold

Landesamtsdirektor
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